
Gebührenordnung 

Gestützt auf Art. 1 Abs. 4 der Weisungen für die Schul-, Turn- und Zivilschutzanlage Vogelbuch 

und die Schulanlage Ferenbalm erlässt der Gemeinderat für die Benützung der Anlage folgende 

Benützungsgebühren: 

Vereine und gemeinnützige Organisation der Gemeinde Ferenbalm 

Benützung der Turnhalle inkl. Nebenräume, der Turn- und Aussenanlagen und der Schulräume 

inkl. Nebenräume durch Vereine und gemeinnützige Organisation in der Gemeinde Ferenbalm  

Für nicht kommerzielle Zwecke    unentgeltlich 

Für Anlässe zu kommerziellen Zwecken  

(Eintrittsgelder, Kursgelder, Festwirtschaft etc.)   Fr. 200.00 

Auswärtige Vereine und Organisationen 

Benützung der Turnhalle inkl. Nebenräume und der Turn- und Aussenanlagen durch auswärtige 

Vereine und Organisationen ist erlaubt, jedoch gebührenpflichtig. 

Jährliche und halbjährliche Benützung  

a) pauschal (Benutzung 1x pro Woche)    Fr. 1'200.00  im Jahr 

b) pauschal (Benutzung 1x pro Woche)   Fr. 600.00 im halben Jahr  

c) Einmalige Nutzung       Fr. 200.00  (Pauschal) 

d) für mehrmalige Nutzung pro Woche erhöht sich die Gebühr entsprechend um Fr. 100.00 

pro weitere Benutzung.  

 

Die Abrechnung für die Schulen erfolgt gemäss Schuljahr und ist im Voraus zu bezahlen, also vom  

1. August bis 31. Juli für die jährliche Benützung und 

1. August bis 31. Januar oder 1. Februar bis 31. Juli für die halbjährliche Benützung. 

Für alle anderen Organisationen, Vereine und sonstige Gesuchsteller wird die Gebühr nach dem 

Anlass oder pro Kalenderjahr verrechnet.  

 

Benützung der Schulanlagen Vogelbuch und Ferenbalm durch Auswärtige oder durch 

Einheimische zu kommerziellen Zwecken:  

 

Einmalige Benutzung  Jährliche Benutzung  

(Benutzung 1x/Woche) 

Mehrzweckraum Vogelbuch  Fr. 50.00 (Pauschal)  Fr. 80.00 pro Monat  

Schulzimmer Ferenbalm   Fr. 50.00 (Pauschal)  Fr. 80.00 pro Monat 

2 Schulzimmer Ferenbalm   Fr. 80.00 (Pauschal)  Fr. 120.00 pro Monat 

Küche Schulhaus Ferenbalm  Fr. 70.00 (Pauschal)  Fr. 150.00 pro Monat 

OG Ferenbalm Spielgruppe      Fr. 1200.00 pro Jahr 

 

 



Zusätzliche Gebühren 

Nottreppe (ab 50 Personen obligatorisch)   Fr. 100.00 

Audioanlage (pauschal)   Fr. 250.00 

Tische und Stühle pro Tag   Fr. 70.00 

Tische und Stühle pro Wochenende   Fr. 100.00 

Festgarnituren pro Tag für Aussenanlage   Fr. 4.00  

Festgarnituren pro Wochenende für Aussenanlage   Fr. 6.00 

 

 

 

 

Zusätzliche Reinigungsaufwände 

Zusatzaufwände für die Reinigung welche durch unsachgemässe Benutzung der Anlagen und 

Räume entstehen, werden in Rechnung gestellt gemäss Gebührenreglement Aufwandgebühr I 

oder Aufwandgebühr II. 

Aufwandgebühr I       Fr. 50.00/Std. 

Aufwandgebühr II       Fr. 100.00/Std. 

 

 

 


